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MS 0001 0004 2024 0004 - Geltendmachung nachlaufender Betriebsausgaben einer Bestandsphotovoltaikanlage

Betreff

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit stellen wir unsere Rechtsauffassung (nochmals wiederholend) zu Ihrem Schreiben vom [xx.xx.xxxx] dar.

1. Photovoltaikanlage
Unstreitig ist die Bestandsphotovoltaikanlage, Anschaffung vor dem 01.01.2022, seit dem 01.01.2022 ertragsteuerfrei (§ 3 Nr. 72 Satz 1 EStG). Die gesetzlichen Voraussetzungen - (i) Gebäudeart; (ii) PV-Anlagenart und (iii) Kapazitätsgrenzen der Anlage und (iv) des Steuerpflichtigen sind erfüllt. Dies ist unstreitig.

2. Gewinnermittlung
Unzweifelhaft ist auch, dass die zeitlich unmittelbaren Einnahmen, Entnahme und Ausgaben des Jahres 2022 in keiner Gewinnermittlung (EÜR; Bilanz) Gewinnauswirkung auslösen (§ 3 Nr. 72 Satz 2 EStG). Dies gilt beispielsweise für die PV-Anlagenabschreibung, die Einspeisevergütung und die darauf liegende Umsatzsteuer. Diese Ausgaben entstehen wirtschaftlich und zeitlich auch tatsächlich erst im Jahr 2022.

3. Abzugsverbot
Es ist auch anerkannt, dass aufgrund der Ertragsteuerbefreiung (§ 3 Nr. 72 Satz 1 EStG) die damit zusammenhängenden Ausgaben nicht abzugsfähig sind (§ 3c Abs. 1 EStG).
Aber genau hier gilt es genauer hinzuschauen: das Abzugsverbot erfordert einen "unmittelbaren wirtschaftlichen Zusammenhang". Dem Steuergesetzgeber hat ein einfacher zeitlicher Zusammenhang eben nicht ausgereicht. Dies hat auch der BFH in seiner älteren Rechtsprechung herausgearbeitet (BFH vom 13.12.2012, IV R 51/09, BStBl. II 2013, 203), die finanzamtlich angewendet wird.

Wir widersprechen Ihren Ausführungen, weil sie eben genau nur eine zeitliche Zuordnung als ausreichenden Zusammenhang erachten. 

4. Zusammenhang
Dies bedeutet, dass Ausgaben durch Einnahmen mitausgelöst werden. Der Veranlassungszusammenhang, d. h. auslösende Moment, muss ermittelt werden.

Die Umsatzsteuer entsteht aus der Stromlieferung des Steuerpflichtigen aufgrund des Betreibens der Photovoltaikanlage.
Die Steuerberatungskosten werden durch die Aufstellungs- und Übermittlungspflicht der Gewinnermittlung für den Betrieb der Photovoltaikanlage ausgelöst.

Ein Zusammenhang ist somit gegeben.

5. Wirtschaftlich
Es ist zuerst eine Trennung / Ablösung vom zeitlichen Zusammenhang erforderlich, d. h. dass das Zufluss- und Abflussprinzip (§ 11 EStG) und das Wirtschaftsjahrprinzip (§ 4 Abs. 1 EStG) nicht berücksichtigungsfähig sind.

Wirtschaftlich bedeutet, es besteht ein Zusammenhang im Sinne einer Verbundenheit aufgrund ausgeübter wirtschaftlicher Tätigkeit.

Die Umsatzsteuer entsteht aus der Stromlieferung des Steuerpflichtigen aufgrund des Betreibens der Photovoltaikanlage.
Die Steuerberatungskosten werden durch die Aufstellungs- und Übermittlungspflicht der Gewinnermittlung für den Betrieb der Photovoltaikanlage ausgelöst.

Ein wirtschaftlicher Zusammenhang ist somit gegeben.

6. Unmittelbarkeit
Unmittelbarkeit bedeutet auch Direktheit.
Unter Unmittelbarkeit wird im Allgemeinen der direkte, ursprüngliche Zugang zu etwas verstanden. Genauso sieht es auch der BFH [BFH vom 13.12.2012, IV R 51/09, BStBl. II 2013, 203].

Die Umsatzsteuer und die Aufwendungen zur Aufstellung der Gewinnermittlung entstanden in einem Zeitpunkt - hier: Vz. 2021 - in welchem keine Ertragsteuerbefreiung für die PV-Anlage bestand. Insoweit ist der ursprüngliche Zustand, der der Abzugsfähigkeit der Betriebsausgaben (BFH vom 13.12.2012, IV R 51/09, BStBl. II 2013, 203).

7. Nachlaufende Betriebsausgaben
Die Ertragsteuerbefreiung (§ 3 Nr. 72 S Satz 1 EStG) und das Ausgabenabzugsverbot (§ 3c Abs. 1 EStG) suspendieren den Charakter als nachlaufende Betriebsausgaben (§ 24 EStG) nicht ausdrücklich. Den Gesetzesmaterialien ist eine Suspension auch nicht zu entnehmen.
Es sei darauf hingewiesen, dass nachlaufende Einnahmen auch weiterhin ertragsteuerpflichtig sind. Ob hier für eine Suspension die Befreiung zur Abgabe der Gewinnermittlung (§ 3 Nr. 72 Satz 2 EStG) ausreichend ist, bleibt einem Judikat vorbehalten.

8. Ergebnis
Die Ausgaben aus den Vorjahren 2021, 2020 und vorher sind weiterhin als nachlaufende Betriebsausgaben abzugsfähig, weil eben kein unmittelbarer wirtschaftlicher Zusammenhang mit den ertragsteuerfreien Einnahmen der PV-Anlage besteht. Ein mittelbar wirtschaftlicher und eben nur zeitlicher Zusammenhang reicht nicht aus.
Anzuerkennende Betriebsausgaben (§ 4 Abs, 4 EStG) sind demnach die nachgezahlte Umsatzsteuer des Vz. 2021 [ggf. Vz. 2020] und die Steuerberatungskosten für die PV-Anlage des Vz. 2021 [ggf. Vz. 2020].

9. Antrag
Wir beantragen - wiederholend - die Abzugsfähigkeit der nachträglichen Betriebsausgaben - wie eingereicht - aufgrund eines unmittelbaren wirtschaftlichen Zusammenhangs mit ertragsteuerpflichtigen Einnahmen im Jahr 2021 und älter (BFH vom 13.12.2012, IV R 51/09, BStBl. II 2013, 203).
	
Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.


Mit freundlichen Grüßen 

_________________________	
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